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Verordnung 
vom 16. August 2023 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
über Massnahmen gegenüber der 
Demokratischen Republik Kongo 

Aufgrund von Art. 2 und 14a des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 
über die Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 
41, in der Fassung des Gesetzes vom 9. Juni 2017, LGBl. 2017 Nr. 203, und 
unter Einbezug der aufgrund des Zollvertrages anwendbaren schweizeri-
schen Rechtsvorschriften sowie des Beschlusses (GASP) 2023/1567 des 
Rates der Europäischen Union vom 28. Juli 2023 verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 21. Juni 2005 über Massnahmen gegenüber der 
Demokratischen Republik Kongo, LGBl. 2005 Nr. 116, in der geltenden 
Fassung, wird wie folgt abgeändert: 
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Anhang 2 Bst. A Ziff. 18 bis 26 

 Name Angaben zur Identität Gründe 
18. Bernard Maheshe 

BYAMUNGU 
alias Tiger One 
Funktion/Rang: Briga-
degeneral der 
M23/ARC, Stellvertre-
tender Befehlshaber für 
Operationen 
Geburtsdatum: 
10.10.1974 
Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Repub-
lik Kongo 
Geschlecht: männlich 

Bernard Byamungu hat als Bri-
gadegeneral und Stellvertreten-
der Befehlshaber für Operatio-
nen dieser im Osten der Demo-
kratischen Republik Kongo 
operierenden, nichtstaatlichen 
bewaffneten Gruppe eine füh-
rende Position im militäri-
schen Flügel der Bewegung 
des 23. März/kongolesischen 
Revolutionsarmee 
(M23/ARC) inne. 
Die M23/ARC ist für die Fort-
dauer des bewaffneten Kon-
flikts, der Instabilität und der 
Unsicherheit im Osten der 
Demokratischen Republik 
Kongo und für schwere Men-
schenrechtsverletzungen in 
dem Land verantwortlich - ins-
besondere aufgrund der von 
ihr verübten Anschläge auf Zi-
vilisten und die kongolesi-
schen Streitkräfte (FARDC), 
von Tötungen, Folterungen, 
Vergewaltigungen und Ver-
schleppungen zur Zwangsar-
beit, darunter eine Reihe von 
Tötungen von Zivilisten in der 
Stadt Kishese am 29. Novem-
ber 2022. 
Aufgrund seiner Führungspo-
sition in der M23/ARC ist 
Bernard Byamungu daher an 
der Planung, Steuerung oder 
Begehung von Handlungen in 
der Demokratischen Republik 
Kongo beteiligt, die schwere 
Menschenrechtsverletzungen 
oder -verstösse darstellen. Er 
ist auch verantwortlich für die 
Fortdauer des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität und 
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 Name Angaben zur Identität Gründe 
der Unsicherheit in der Demo-
kratischen Republik Kongo. 

19. Michel 
RUKUNDA 

alias Makanika 
Funktion/Rang: Befehls-
haber und militärischer 
Anführer der bewaffne-
ten Gruppe Twirwaneho 
in Süd-Kivu 
Geburtsdatum: 
12.9.1974 
Geburtsort: Minembwe, 
Süd-Kivu, Demokrati-
sche Republik Kongo 
Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Repub-
lik Kongo 
Geschlecht: männlich 

Michel Rukunda war Oberst 
der kongolesischen Streitkräfte 
(FARDC) und ist jetzt der Be-
fehlshaber und militärische 
Anführer der in Süd-Kivu 
operierenden nichtstaatlichen 
bewaffneten Gruppe Twirwa-
neho, die für sich beansprucht, 
die Gemeinschaft der Banya-
mulenge zu vertreten. 
Die Twirwaneho ist für die 
Fortdauer des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der De-
mokratischen Republik Kongo 
und für schwere Menschen-
rechtsverletzungen in dem 
Land verantwortlich - insbe-
sondere aufgrund der freiwil-
ligen oder erzwungenen Rek-
rutierung von Kindersoldaten 
für die Kampfhandlungen, auf-
grund von Anschlägen auf Zi-
vilisten und die kongolesi-
schen Streitkräfte (FARDC) 
sowie von Tötungen, darunter 
die Anschläge auf Zivilisten in 
dem Dorf Mikenge vom No-
vember 2021, bei denen min-
destens sechs Menschen ums 
Leben kamen. 
Ausserdem war Michel Ru-
kunda unmittelbar an der mi-
litärischen Ausbildung von 
Rekruten und dem Einsatz 
von Kindern, unter anderem 
als bewaffnete Begleiter, betei-
ligt. 
Aufgrund seiner Führungspo-
sition in der Twirwaneho und 
seiner direkten Beteiligung an 
der Ausbildung und dem Ein-
satz von Kindern ist Michel 
Rukunda daher an der Pla-
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 Name Angaben zur Identität Gründe 
nung, Steuerung oder Bege-
hung von Handlungen in der 
Demokratischen Republik 
Kongo beteiligt, die schwere 
Menschenrechtsverletzungen 
oder -verstösse darstellen. Er 
ist auch verantwortlich für die 
Fortdauer des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der Demo-
kratischen Republik Kongo. 

20. Charles 
SEMATAMA 

alias Sebanyana 
Funktion/Rang: Befehls-
haber, Stellvertretender 
militärischer Anführer 
der Twirwaneho 
Geburtsdatum: 1975 
Geburtsort: Dorf 
Kalunyo bei Kamombo, 
Süd-Kivu, Demokrati-
sche Republik Kongo 
Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Repub-
lik Kongo 
Geschlecht: männlich 

Charles Sematama war Offi-
zier der kongolesischen Streit-
kräfte (FARDC) und hat jetzt 
eine Führungsposition als Be-
fehlshaber und Stellvertreten-
der militärischer Anführer der 
in Süd-Kivu operierenden 
nichtstaatlichen bewaffneten 
Gruppe Twirwaneho inne, die 
für sich beansprucht, die Ge-
meinschaft der Banyamulenge 
zu vertreten. 
Die Twirwaneho ist für die 
Fortdauer des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der DR 
Kongo und für schwere Men-
schenrechtsverletzungen in 
dem Land verantwortlich - ins-
besondere aufgrund der frei-
willigen oder erzwungenen 
Rekrutierung von Kindersol-
daten für Kampfhandlungen, 
aufgrund von Anschlägen auf 
Zivilisten und die kongolesi-
schen Streitkräfte (FARDC) 
sowie von Tötungen, darunter 
die Anschläge auf Zivilisten in 
dem Dorf Mikenge vom No-
vember 2021, bei denen min-
destens sechs Menschen ums 
Leben kamen. 
Ausserdem war Charles Se-
matama direkt an Propagan-
daveranstaltungen sowie an 
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 Name Angaben zur Identität Gründe 
der erzwungenen Rekrutie-
rung und dem Einsatz von 
Kindern, unter anderem als 
bewaffnete Begleiter, beteiligt. 
Aufgrund seiner Führungspo-
sition in der Twirwaneho und 
seiner direkten Beteiligung an 
der erzwungenen Rekrutie-
rung von Kindern ist Charles 
Sematama daher an der Pla-
nung, Steuerung oder Bege-
hung von Handlungen in der 
Demokratischen Republik 
Kongo beteiligt, die schwere 
Menschenrechtsverletzungen 
oder -verstösse darstellen. Er 
ist auch verantwortlich für die 
Fortdauer des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der Demo-
kratischen Republik Kongo. 

21. Ahmad Mahamood 
HASSAN 

alias Ahmad Mahamood 
Hassan, Ahmad 
Mahmoud Hassan, 
Jundi, Abwakasi,  
Abuwakas, Murabu, 
Marabou oder Mwarabu 
Funktion/Rang: hoch-
rangiger Anführer der 
ADF. 
Geburtsdatum: etwa 
1993 
Staatsangehörigkeit: 
Tansania 
Geschlecht: männlich 

Ahmad Mahmood HASSAN 
ist ein hochrangiger Anführer 
der Alliierten Demokratischen 
Kräfte (ADF), einer nichtstaat-
lichen bewaffneten Gruppe, 
die in Uganda und im Osten 
der Demokratischen Republik 
Kongo operiert. Er wurde als 
Verantwortlicher für wichtige 
Bereiche innerhalb der ADF 
identifiziert, darunter Kom-
mando eines Lagers, Rekru-
tenausbildung, Herstellung 
von Sprengsätzen, Anwerbung 
und Propaganda über das In-
ternet sowie Annäherung an 
ISIL (Da’esh). 
Die ADF ist für die Fortdauer 
des bewaffneten Konflikts, 
der Instabilität und der Unsi-
cherheit in der Demokrati-
schen Republik Kongo (vor 
allem in den Provinzen Ituri 
und Nord-Kivu) und für 
schwere Menschenrechtsver-
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 Name Angaben zur Identität Gründe 
letzungen in dem Land verant-
wortlich - insbesondere auf-
grund der von ihr verübten 
Anschläge auf Zivilisten, von 
Tötungen und Entführungen, 
darunter die Anschläge im Sü-
den und Südosten des Gebiets 
von Beni vom März 2023, bei 
denen mehr als 80 Zivilisten 
getötet und mehr als 20 Men-
schen entführt wurden. 
Ausserdem war Ahmad 
Mahmood Hassan unmittel-
bar an der Planung und 
Durchführung von Anschlä-
gen durch die ADF beteiligt - 
darunter der Bombenanschlag 
in der Kleinstadt Kasindi (im 
Gebiet von Beni) vom 15. Ja-
nuar 2023 und der Bombenan-
schlag in Goma vom 7. April 
2022, bei dem sechs Personen 
ums Leben kamen und 16 wei-
tere verletzt wurden. 
Aufgrund seiner hochrangi-
gen Führungsposition in der 
ADF und seiner Beteiligung 
an der Planung und Durchfüh-
rung von Anschlägen durch die 
ADF ist Ahmad Mahmood 
Hassan daher an der Planung, 
Steuerung oder Begehung von 
Handlungen in der DRK be-
teiligt, die schwere Menschen-
rechtsverletzungen oder -ver-
stösse darstellen. Er ist auch 
verantwortlich für die Fort-
dauer des bewaffneten Kon-
flikts, der Instabilität und der 
Unsicherheit in der Demokra-
tischen Republik Kongo. 
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22. Janvier Karairi 
(‚Karahiri‘) 
BUINGO 

Funktion/Rang:  
General, Anführer der 
APCLS 
Geburtsdatum: etwa 
1962 
Staatsangehörigkeit: 
vermutlich Demokrati-
sche Republik Kongo 
Geschlecht: männlich 

Janvier Karairi hat die Füh-
rungsposition des Generals 
und Anführers der Alliance 
des patriotes pour un Congo 
libre et souverain (APCLS) 
inne, einer nichtstaatlichen be-
waffneten Gruppe, die im 
Nordosten der Demokrati-
schen Republik Kongo ope-
riert und der Koalition der be-
waffneten Gruppen gegen die 
Bewegung des 23. März/kon-
golesische Revolutionsarmee 
(M23/ARC), der ‚Alliance des 
résistants de la patrie‘ (ARP), 
angehört. 
Die APCLS ist für die Fort-
dauer des bewaffneten Kon-
flikts, der Instabilität und der 
Unsicherheit in der Demokra-
tischen Republik Kongo und 
für schwere Menschenrechts-
verletzungen in dem Land 
verantwortlich - insbesondere 
aufgrund ihrer Beteiligung an 
den von der ARP-Koalition 
der bewaffneten Gruppen im 
Januar und Ende Februar 2023 
in Kitshanga und Rubaya 
durchgeführten Operationen 
sowie der Tötung von und 
Anschlägen auf Zivilisten, die 
vor allem gegen kongolesische 
Tutsi gerichtet waren, und der 
von ihr begangenen Verbre-
chen an Kindern, darunter 
Vergewaltigungen und andere 
Formen der sexuellen Gewalt 
und Entführungen. 
Aufgrund seiner Führungspo-
sition in der APCLS ist Jan-
vier Karairi daher an der Pla-
nung, Steuerung oder Bege-
hung von Handlungen in der 
Demokratischen Republik 
Kongo beteiligt, die schwere 
Menschenrechtsverletzungen 
oder -verstösse darstellen. Er 



8 

 Name Angaben zur Identität Gründe 
ist auch verantwortlich für die 
Fortdauer des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der Demo-
kratischen Republik Kongo. 

23. Justin Maki GESI alias Le petit loup de la 
montagne 
Funktion/Rang:  
Befehlshaber der 
CODECO/Alliance 
pour le Développement 
du Congo 
(CODECO/ALC) 
Geburtsdatum: unbe-
kannt 
Staatsangehörigkeit: 
vermutlich Demokrati-
sche Republik Kongo 
Geschlecht: männlich 

Justin Maki Gesi hat in der 
ALC/CODECO, einer im 
Nordosten der Demokrati-
schen Republik Kongo (vor 
allem in Ituri) operierenden 
nichtstaatlichen bewaffneten 
Gruppe, die Führungsposi-
tion eines Befehlshabers inne. 
Die ALC/CODECO ist für 
die Fortdauer des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der DR 
Kongo und für schwere Men-
schenrechtsverletzungen in 
dem Land verantwortlich - ins-
besondere aufgrund des Ein-
satzes von Kindersoldaten so-
wie von Entführungen, Tö-
tungen von und Anschlägen 
auf Zivilisten, darunter der 
Anschlag auf die Dörfer Nya-
mamba und Mbogi vom 13. Ja-
nuar 2023, nach dem mehr als 
40 Opfer gefunden wurden. 
Aufgrund seiner Führungspo-
sition in der ALC/CODECO 
ist Justin Maki Gesi daher an 
der Planung, Steuerung oder 
Begehung von Handlungen in 
der Demokratischen Republik 
Kongo beteiligt, die schwere 
Menschenrechtsverletzungen 
oder -verstösse darstellen. Er 
ist auch verantwortlich für die 
Fortdauer des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der Demo-
kratischen Republik Kongo. 
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 Name Angaben zur Identität Gründe 
24. Apollinaire 

HAKIZIMANA 
alias le poète, Adonia 
Funktion/Rang: Gene-
ralleutnant der 
FDLR/Kommissar für 
Verteidigung 
Geburtsdatum: 1964 
Staatsangehörigkeit: 
Ruanda 
Geschlecht: männlich 

Apollinaire Hakizimana ge-
hört als General und Kommis-
sar für Verteidigung der Forces 
Démocratiques de Libération 
du Rwanda - Forces Combat-
tantes Abacunguzi (FDLR-
FOCA) zu den militärischen 
Anführern dieser im Osten 
der Demokratischen Republik 
Kongo operierenden, nicht-
staatlichen bewaffneten 
Gruppe. 
Die FDLR-FOCA ist für die 
Fortdauer des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der DR 
Kongo und für schwere Men-
schenrechtsverletzungen in 
dem Land verantwortlich - ins-
besondere aufgrund der Rek-
rutierung und Ausbildung von 
Kämpfern, der Tötung von 
Zivilisten und der von ihr be-
gangenen Verbrechen an Kin-
dern, darunter Vergewaltigun-
gen und andere Formen der 
sexuellen Gewalt und Entfüh-
rungen. 
Aufgrund seiner Führungspo-
sition in den FDLR-FOCA ist 
Apollinaire Hakizimana daher 
an der Planung, Steuerung oder 
Begehung von Handlungen in 
der Demokratischen Republik 
Kongo beteiligt, die schwere 
Menschenrechtsverletzungen 
oder -verstösse darstellen. Er 
ist auch verantwortlich für die 
Fortdauer des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der Demo-
kratischen Republik Kongo. 
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25. Simon (Salomon) 
TOKOLONGA 

Funktion/Rang: Oberst, 
Befehlshaber des 3411. 
Regiments der FARDC 
Geburtsdatum: 
17.4.1972 
Geburtsort: Kishandja, 
Nord-Kivu 
Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Repub-
lik Kongo 
Geschlecht: männlich 

Oberst Simon Tokolonga hat 
als Befehlshaber des 3411. Re-
giments eine Führungsposi-
tion bei den Streitkräften der 
Demokratischen Republik 
Kongo (FARDC) inne. 
Am 8. und 9. Mai 2022 nahm 
er an einem Treffen in Pinga 
teil, in dessen Rahmen sich 
örtliche bewaffnete Gruppen 
wie die Nduma Défense du 
Congo-Rénové (NDC-R) und 
die Alliance des patriotes pour 
un Congo libre et souverain 
(APCLS) zu einer Koalition 
gegen die Bewegung des 
23. März/kongolesische Re-
volutionsarmee (M23/ARC), 
die ‚Alliance des résistants de 
la patrie‘ (ARP), zusammen-
geschlossen haben. Die Anwe-
senheit von Oberst Tokolonga 
hat die Zusammenarbeit eini-
ger Mitglieder der FARDC 
mit dieser Koalition offenge-
legt. 
Ausserdem haben Angehörige 
des 3411. Regiments der 
FARDC in der Demokrati-
schen Republik Kongo ope-
rierenden bewaffneten Grup-
pen Waffen und Munition be-
reitgestellt; so wurde Kämp-
fern der FDLR (Forces Dé-
mocratiques de Libération du 
Rwanda) beispielsweise im 
Juli 2022 in Kazaroho mehr als 
ein Dutzend Kisten mit Muni-
tion übergeben. Oberst Toko-
longa hat Berichten zufolge 
mehrere Waffenlieferungen an 
bewaffnete Gruppen, die ge-
gen die M23/ARC operieren, 
koordiniert. 
Die der ARP-Koalition ange-
hörenden nichtstaatlichen be-
waffneten Gruppen, ein-
schliesslich der NDC-R, der 
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 Name Angaben zur Identität Gründe 
APCLS und der FDLR-
FOCA sind für die Fortdauer 
des bewaffneten Konflikts, 
der Instabilität und der Unsi-
cherheit in der DR Kongo und 
für schwere Menschenrechts-
verletzungen in dem Land 
verantwortlich - insbesondere 
aufgrund der Rekrutierung 
und Ausbildung von Kämp-
fern, der Teilnahme an Opera-
tionen gegen die M23/ARC, 
Anschlägen auf Zivilisten und 
Tötungen sowie der von ihnen 
begangenen Verbrechen an 
Kindern, darunter Vergewal-
tigungen und andere Formen 
der sexuellen Gewalt und Ent-
führungen. 
Aufgrund seiner Führungspo-
sition im 3411. Regiment der 
FARDC und seiner Rolle bei 
der Koordinierung von Waf-
fenlieferungen ist Simon To-
kolonga daher für die Unter-
stützung bewaffneter Grup-
pen - unter anderem durch Be-
reitstellung von Waffen und 
Munition - bei der Aufrecht-
erhaltung des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der Demo-
kratischen Republik Kongo 
verantwortlich. 

26. Jean-Pierre  
NIRAGIRE 

alias Jean-Pierre 
Gasasira 
Funktion/Rang: Haupt-
mann, Befehlshaber der 
in Nord-Kivu einge-
setzten Spezialeinheit 
der Streitkräfte Ruandas 
(RDF) 
Staatsangehörigkeit: 
Ruanda 
Geschlecht: männlich 

Hauptmann Jean-Pierre Nira-
gire hat als Befehlshaber der 
Sondereinsatzkräfte der Streit-
kräfte Ruandas (RDF), die seit 
Mai 2022 in der DRK in 
Nord-Kivu im Einsatz sind, 
eine Führungsposition inne. 
Ziel der Militäroperationen 
der RDF auf dem Gebiet der 
DRK ist es, die Bewegung des 
23. März/kongolesische Re-
volutionsarmee (M23/ARC), 
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 Name Angaben zur Identität Gründe 
eine nichtstaatliche bewaff-
nete Gruppe, die im Osten der 
Demokratischen Republik 
Kongo operiert, insbesondere 
durch die Bereitstellung von 
Soldaten und Ausrüstung zu 
unterstützen. 
Die M23/ARC ist für die 
Fortdauer des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der Demo-
kratischen Republik Kongo 
und für schwere Menschen-
rechtsverletzungen in dem 
Land verantwortlich - insbe-
sondere aufgrund der von ihr 
verübten Anschläge auf Zivi-
listen und die kongolesischen 
Streitkräfte (FARDC), von 
Tötungen, Folterungen, Ver-
gewaltigungen und Verschlep-
pungen zur Zwangsarbeit, da-
runter die Tötung von Zivilis-
ten in der Stadt Kisheshe am 
29. November 2022. 
Als Befehlshaber der Sonder-
einsatzkräfte der RDF, die in 
der Region Nord-Kivu im 
Einsatz sind, ist Jean-Pierre 
Niragire daher für die Unter-
stützung der bewaffneten 
Gruppe M23/ARC - insbe-
sondere durch Bereitstellung 
von Soldaten und Ausrüstung - 
bei der Aufrechterhaltung des 
bewaffneten Konflikts, der In-
stabilität und der Unsicherheit 
in der Demokratischen Re-
publik Kongo verantwortlich. 
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II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Daniel Risch 
Fürstlicher Regierungschef 
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